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Ganz, aber doch nur teilweise – die 
Beteiligung des Deutschen 
Bundestages an gemischten 

völkerrechtlichen Abkommen 
der EU 

 
 
Einleitung 
 
Die Bundesregierung und der Deut-
sche Bundestag streiten über die Not-
wendigkeit der Zustimmung zur Ratifi-
kation des Wirtschaftspartnerschaftsab-
kommens (WPA) (Economic Part-
nership Agreement – EPA) zwischen 
den westafrikanischen Staaten, der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafri-
kanischen Staaten (ECOWAS) und der 
Westafrikanischen Wirtschafts- und 
Währungsunion (UEMOA) einerseits 
und der Europäischen Union und ih-
ren Mitgliedstaaten andererseits. Diese 
Schlagzeile (siehe z.B. Justizminister vs. 
Bundestagspräsident – Partnerschaft 
ohne Bundestag, süddeutsche.de, 22. 
September 2015, http://www.sued-
deutsche.de/politik/justizminister-
vsbundestagspraesident-partnerschaft-
ohne-bundestag-1.2659762), die erst-
mals Ende September 2015 in der 
Presse zu lesen war, hätte noch vor we-
nigen Jahren kaum politische oder 
rechtliche Aufmerksamkeit erregt, ge-
schweige denn Anlass zu einer handfes-
ten Machprobe zwischen Legislative 
und Exekutive und zu einer Experten-
anhörung im zuständigen Ausschuss 
des Bundestages mit gleich sechs 
Staatsrechtslehrern gegeben (siehe 
https://www.bundestag.de/bundestag/a
usschuesse18/a06/anhoerungen/voelker
rechtliches-abkommen/399734).  

Es liegt auf der Hand, dass es im Kern 
gar nicht um das genannte WPA/EPA 
geht. Die Entwicklungsassoziationsab-

kommen der EU (siehe Art. 208 ff. 
AEUV) und hierzu maßgebliche Stich-
punkte wie „Lomé“, „Cotonou“, 
„WTO-Waiver“ und „Bananen-Streit“ 
standen bei den Mitgliedern des Aus-
schusses für Recht und Verbraucher-
schutz des Deutschen Bundestages 
nicht im Mittelpunkt des Interesses. 
Vielmehr ist offensichtlich, dass im 
Hintergrund der Ratifikationsfrage die 
weitreichende innenpolitische Debatte 
zu TTIP steht. 

Die Diskussion über das geplante 
Transatlantische Handels- und Investi-
tionsabkommen hat schon jetzt, ob-
wohl es bekanntlich noch gar keinen 
Entwurfstext des Abkommens gibt, 
Auswirkungen, die über den rein poli-
tischen Bereich hinausgehen. Wie u.a. 
die intensive Debatte zum Investitions-
schutz und der Investitionsschutz-
schiedsgerichtsbarkeit zeigt, bleibt auch 
die Rechtswissenschaft von TTIP nicht 
unberührt. Als zentrale juristische Her-
ausforderung zeigt sich in der laufen-
den Debatte dabei die Komplexität des 
rechtlichen Mehrebenensystems, in 
dem sich TTIP bewegt. Argumente 
und Perspektiven der betroffenen 
Rechtsebenen gehen so oftmals inei-
nander über und werden vermischt, 
obwohl sie juristisch voneinander zu 
trennen sind. Auch die Kontroverse zur 
Zustimmung zur Ratifikation des ge-
nannten WPA ist von diesem Phäno-
men gekennzeichnet. Betrachtet man 
die hierzu vorliegenden Beiträge (siehe 
https://www.bundestag.de/bundestag/a
usschuesse18/a06/anhoerungen/stellun
gnahmen/401406), fällt es nicht immer 
leicht zu erkennen, welcher Rechtsebe-
ne welches Sachargument zugeordnet 
wird. Insofern ist die Frage nach ob 
und wie der Ratifikation des fraglichen 
WPA als gemischtes Abkommen ein 
gutes Beispiel für die Herausforderun-



 

 

Policy Papers on Transnational Economic Law No. 45 

Page 3 

gen juristischer Arbeit im Mehrebenen-
system.  

In diesem PolicyPaper sollen die 
Rechtsfragen, die sich im Hinblick auf 
die Zustimmung zur Ratifikation des 
WTA als (nach Unionsrecht) gemisch-
tem Abkommen stellen, kurz systema-
tisch aufbereitet werden. 

Grundlagen: Gemischte Abkommen 
 
Als Völkerrechtssubjekt (vgl. Art. 47 
EUV) besitzt die EU u.a. eine völker-
rechtliche Vertragsschlusskompetenz. 
Diese völkerrechtliche Kompetenz ist 
allerdings unionsrechtlich einge-
schränkt. Dem Prinzip der begrenzten 
Einzelermächtigung folgend, kann die 
EU völkerrechtliche Abkommen nur 
abschließen, soweit sie hierzu unions-
rechtlich über eine entsprechende 
Kompetenz verfügt (Art. 5 Abs. 2 
EUV).  
 
Die unionsrechtliche Kompetenzbe-
grenzung erstreckt sich auf die Inhalte 
eines völkerrechtlichen Abkommens 
dahingehend, dass die EU unionsrecht-
lich – nicht völkerrechtlich – nur die 
Teile eines Abkommens ratifizieren 
darf, die in ihre explizite oder implizite 
Zuständigkeit fallen. Enthält ein ge-
plantes völkerrechtliches Abkommen 
Regelungen, die weiterhin in den 
Kompetenzbereich der EU-Mitglied-
staaten fallen, sind die Mitgliedstaaten 
am Abschluss des Abkommens zu be-
teiligen. Es kommt dann völkerrecht-
lich zum Abschluss des Abkommen 
durch die EU und ihre Mitgliedstaaten 
einerseits und den Drittstaat (oder 
mehrere Staaten bzw. internationale 
Organisationen) andererseits. In dieser 
Konstellation sind die EU und ihre 
Mitgliedstaaten gleichermaßen an das 
völkerrechtliche Abkommen gebun-

den. Eine völkerrechtliche Haftungsbe-
schränkung nur auf die Regelungsbe-
reiche des Abkommens begrenzt, die in 
den jeweiligen Kompetenzbereich von 
EU bzw. EU-Mitgliedstaaten fallen, 
kommt nur in Betracht, wenn die EU 
und ihre Mitgliedstaaten eine dement-
sprechende völkerrechtliche Erklärung 
bei der Ratifikation des Abkommens 
abgegeben haben. Das war z.B. bei der 
Ratifikation des UN-Seerechts-
übereinkommens der Fall (siehe u.a. 
BGBl. 1998 II, 2979 ff.).  
 
Rechtsperspektiven 
 
Fragt man auf der Grundlage der dar-
gestellten Grundsätze zu gemischten 
Abkommen konkreter nach der Rolle 
der mitgliedstaatlichen Parlamente im 
Ratifikationsprozess, namentlich sofern 
es um ein Abkommen im Bereich der 
Gemeinsamen Handelspolitik – wie 
vorliegend das fragliche WPA – geht, 
sind drei fundamentale Ausgangspunk-
te in den Blick zu nehmen: 
 
Zunächst ist immer der Anwendungs-
vorrang des Unionsrechts zu beachten, 
der verfassungsrechtlich seine Grundla-
ge in Art. 23 Abs. 1 GG findet. Dieser 
Anwendungsvorrang gilt auch gegen-
über dem Verfassungsrecht der Bun-
desrepublik Deutschland: „Mit der in 
Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG enthaltenen 
Ermächtigung, Hoheitsrechte auf die 
Europäische Union zu übertragen, bil-
ligt das Grundgesetz … die im Zustim-
mungsgesetz zu den Verträgen enthal-
tene Einräumung eines Anwendungs-
vorrangs zugunsten des Unionsrechts. 
Der Anwendungsvorrang des Unions-
rechts vor nationalem Recht gilt 
grundsätzlich auch mit Blick auf entge-
genstehendes nationales Verfassungs-
recht (vgl. BVerfGE 129, 78 <100>) 
und führt bei einer Kollision im kon-
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kreten Fall in aller Regel zu dessen Un-
anwendbarkeit (vgl. BVerfGE 126, 286 
<301>)“ (BVerfG, Beschl. v. 
15.12.2015, - 2 BvR 2735/14 -, Rn. 
38). 
 
Aus diesem Anwendungsvorrang folgt 
methodisch, dass – ungeachtet hier 
nicht weiter zu diskutierender Ausnah-
men im Sinne der sog. Identitätskon-
trolle und der ultra-vires-Kontrolle 
durch das BVerfG – die Reichweite 
verfassungsrechtlicher Kompetenzen 
der deutschen gesetzgebenden Körper-
schaften in den Bereichen eines ge-
mischten Abkommens, die EU-
Kompetenz sind, vom EU-Recht be-
stimmt wird, nicht indes vom GG. 
Nur auf die Sachbereiche eines ge-
mischten Abkommens bezogen, die in 
mitgliedstaatliche Zuständigkeit fallen, 
kann die Bestimmung der Verfassungs-
rechtlage im Hinblick auf die Ratifika-
tion vollständig ausgehend vom GG 
erfolgen.  
 
Weiterhin ist zu betonen, dass die Ge-
meinsame Handelspolitik eine aus-
schließliche Zuständigkeit der EU ist. 
Nach Art. 2 Abs. 1 AEUV kann daher 
„nur die Union gesetzgeberisch tätig 
werden und verbindliche Rechtsakte 
erlassen; die Mitgliedstaaten dürfen in 
einem solchen Fall nur tätig werden, 
wenn sie von der Union hierzu er-
mächtigt werden, oder um Rechtsakte 
der Union durchzuführen“. Verein-
facht gesagt ist also auf Sachbereiche 
bezogen, die der Gemeinsamen Han-
delspolitik der EU unterfallen, jedes 
mitgliedstaatliche Handeln von vorn-
herein ausgeschlossen, es sei denn, es 
liegt eine Rückdelegation der Hand-
lungskompetenz von der EU an die 
Mitgliedstaaten vor oder es geht um 
die Durchführung eines EU-
Rechtsaktes.  

Schließlich ist zu beachten, dass es vor-
liegend nur um Fragen der Zustim-
mung zu einem völkerrechtlichen Ver-
trag und damit Art. 59 Abs. 2 GG 
geht, nicht hingegen um die Informati-
onspflicht der Bundesregierung gegen-
über dem Bundestag nach Art. 23 Abs. 
2 GG oder Gesichtspunkte der Mitwir-
kung bei der Beschlussfassung im Rat 
(Art. 207 Abs. 3 AEUV) gemäß Art. 
23 Abs. 3 GG. Die hierzu einschlägi-
gen Verfassungsregelungen bleiben von 
den Besonderheiten eines gemischten 
Vertrages unberührt.  
 
Reichweite der Zustimmungskompe-
tenz des Bundestages (Verbands-
kompetenz) 
 
Die Ratifikation der in Art. 59 Abs. 2 
S. 1 GG genannten völkerrechtlichen 
Verträge bedarf der Zustimmung der 
gesetzgebenden Körperschaften, wobei 
hier nur der Bundestag interessieren 
soll. Im Lichte des Anwendungsvorran-
ges des Unionsrechts kann sich die Zu-
stimmungskompetenz des Bundestages 
nach Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG, die in der 
Form eines Bundesgesetzes wahrge-
nommen wird, dabei nur auf die Rege-
lungen eines gemischten Abkommens, 
hier konkret des fraglichen WPA, be-
ziehen, die in mitgliedstaatlicher Zu-
ständigkeit liegen (Verbands-
kompetenz). Für alle anderen Sachbe-
reiche des WPA gilt Art. 2 Abs. 1 
AEUV. Hiernach ist jedes u.a. legislati-
ve Handeln eines Mitgliedstaats ausge-
schlossen, zumal auf gemischte Ab-
kommen bezogen auch keiner der dort 
genannten Ausnahmegründe greift. 
Das ist auch sachlich geboten. Andern-
falls könnte ein mitgliedstaatliches Par-
lament (oder die Regierung, je nach 
innerstaatlicher Verfassungsrechtslage) 
auf einen Sachbereich bezogen, der ei-
ner ausschließlichen Kompetenz der 
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EU unterfällt, einen ablehnenden Be-
schluss fassen, obwohl die EU ggf. be-
reits positiv entschieden hat. Das wür-
de ungeachtet der Kompetenzfrage je-
denfalls das Loyalitätsgebot aus Art. 4 
Abs. 3 EUV verletzen. 

Auch das Gebot demokratischer Legiti-
mation steht diesem Ergebnis nicht 
entgegen. Die Begrenzung der Ent-
scheidungsgewalt der gesetzgeberischen 
Körperschaften nach Art. 59 Abs. 2 S. 
1 GG in der vorliegenden Fallkonstel-
lation folgt unmittelbar aus der Über-
tragung von Hoheitsrechten nach Art. 
23 Abs. 1 GG. Auf EU-Ebene sichert 
hier das Europäische Parlament 
(zusammen mit dem Rat) die demo-
kratische Legitimation (Art. 218 Abs. 6 
AEUV).  

Dementsprechend kommt es auch 
nicht darauf an, dass bei einem ge-
mischten Abkommen, sofern keine 
entsprechende Kompetenzabgren-
zungserklärung vorliegt, eine vollum-
fängliche völkerrechtliche Bindung je-
weils von EU und Mitgliedstaaten für 
sich eintritt. Das ist für die Bundesre-
publik Deutschland wiederum Konse-
quenz der Übertragung von Hoheits-
rechten und in den bekannten Grenzen 
des Art. 79 Abs. 3 GG nicht weiter 
problematisch.  

Insgesamt kann es damit entgegen ei-
ner in der Anhörung im Bundestags-
ausschuss vertretenen Ansicht sehr 
wohl ein „‘Zu viel‘“ an parlamentari-
scher Beteiligung“ (Christoph Möllers, 
zitiert nach: http://verfassungsblog.de/ 
gemischte-abkommen-der-eu-chance-
a u f - m e h r - p a r l a m e n t a r i s c h e -
beteiligung) geben. Das „zu viel“ ist 
nämlich ein Verstoß gegen Art. 2 Abs. 
1 AEUV.  

Organkompetenz  
 
Von der dargelegten, aus Sicht der 
Bundesrepublik begrenzten Verbands-
kompetenz bei der Ratifikation des 
WPA als gemischtes Abkommen ge-
trennt zu betrachten ist die Frage, wie 
für die in mitgliedstaatliche Zuständig-
keit fallenden Sachbereiche des Ab-
kommens die Organkompetenz im 
Bund geregelt ist. Das richtet sich nach 
autonomen deutschen Verfassungs-
recht. Entscheidend ist dabei gem. Art. 
59 Abs. 2 GG, ob das gemischte Ab-
kommen „die politischen Beziehungen 
des Bundes regel[t] oder sich auf Ge-
genstände der Bundesgesetzgebung be-
zieht“. Ist dies der Fall, liegt die Organ-
kompetenz zur Zustimmung zur Rati-
fikation durch den Bundespräsidenten 
(Art. 59 Abs. 1 GG) bei Bundestag 
und ggf. Bundesrat. Sog. Verwaltungs-
abkommen können nach Art. 59 Abs. 
2 GG hingegen völkerrechtlich ver-
bindlich von der Bundesregierung 
selbst ratifiziert werden.  
 
Ob ein zustimmungspflichtiger Vertrag 
nach Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG vorliegt 
ist ausschließlich verfassungsrechtlich 
zu beurteilen. Dabei kommt es auf die 
Zuständigkeitsabgrenzung und –
verteilung zwischen EU und Mitglied-
staaten nicht an. Vielmehr ist streng 
danach zu differenzieren, ob eine Zu-
stimmungspflichtigkeit gegeben ist und 
auf was sich die Zustimmung nach Art. 
59 Abs. 2 S. 1 GG inhaltlich bezieht. 
Insofern kann ein gemischter Vertrag 
nach Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG insgesamt 
dem Vorbehalt der Zustimmung durch 
Bundestag und ggf. Bundesrat unterfal-
len, obgleich sich aufgrund von Art. 2 
Abs. 1 AEUV inhaltlich die entspre-
chende Zustimmung nur auf wenige 
Aspekte des Vertrages bezieht. Dem-
entsprechend ist aus der zum Teil vor-
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liegenden Praxis, einen gemischten 
Vertrag vollständig dem Bundestag zur 
Zustimmung nach Art. 59 Abs. 2 S. 1 
GG vorzulegen, nicht zwingend zu fol-
gen, dass sich die Zustimmung recht-
lich auf alle Einzelaspekte des Vertrages 
bezieht. Vielmehr geht es hier nur um 
die Dokumentation der Zustimmungs-
bedürftigkeit, also eben nicht auch 
gleichzeitig des Zustimmungsinhaltes.  
 
Ein gutes Beispiel für einen gemischten 
Vertrag, der in diesem Sinne – da die 
Zustimmungsbedürftigkeit als solches 
unstrittig war – nur in den Teilen, die 
EU-rechtlich zustimmungsfähig waren, 
den gesetzgebenden Körperschaften 
vorgelegt wurde, stellt das Überein-
kommen zur Gründung der Welthan-
delsorganisation (WTO) nebst seinen 
Anhängen dar. Die wesentlichen Teile 
des Abkommens, die der ausschließli-
chen Zuständigkeit der EU (damals 
EG) im Bereich der Gemeinsamen 
Handelspolitik unterfielen, wurden 
den gesetzgebenden Körperschaften im 
Gesetzgebungsverfahren nur informa-
torisch übermittelt (siehe BT-Drucks. 
12/7986 v. 16.6.1994 „Unterrichtung 
durch die Bundesregierung, Informati-
on über die multilateralen Überein-
kommen der GATT-Uruguay-Runde, 
die nicht unter die nationale Gesetzge-
bungszuständigkeit fallen“). Nur die 
Abkommensbestandteile, die nationale 
Gesetzgebungszuständigkeiten berühr-
ten, waren formeller Bestandteil des 
Gesetzgebungsverfahren (siehe BT-
Drucks. 12/7655). Hierauf wurde in 
der wissenschaftlichen Diskussion 
schon frühzeitig hingewiesen (siehe 
VVDStRL 62, S. 105).  
 
Im verfassungsrechtlichen Schrifttum 
besteht weitgehende Einigkeit, dass 
Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG entgegen einer 
sehr alten Rechtsprechung des BVerfG 

heute eher weit auszulegen ist. In der 
zitierten Anhörung des Ausschusses für 
Recht und Verbraucherschutz bestand 
hierzu Einigkeit (hierzu auch Tiet-
je/Nowrot, in: Morlok/Schliesky/ 
Wiefelspütz (Hrsg.), Parlamentsrecht, 
Baden-Baden 2016, § 45 Rn. 26 
mwN). Insofern fällt es auch nicht be-
sonders schwer, das fragliche WPA ins-
gesamt als „politischen Vertrag“ nach 
Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG einzustufen. 
Das gebietet schon der Gleichlauf not-
wendiger legislativer Legitimation nach 
Art. 218 Abs. 6 AEUV und Art. 59 
Abs. 2 GG im Hinblick auf die umfas-
sende völkerrechtliche Bindung der EU 
und jedes Mitgliedstaats.  
 
Zusammenfassung und Ausblick 
 
Wie ersichtlich lassen sich scheinbar 
komplexe Rechtsfragen im Mehrebe-
nensystem von Völkerrecht, Unions-
recht und Verfassungsrecht differen-
ziert analysieren, wenn die maßgebli-
chen Strukturprinzipien und Rechts-
perspektiven beachtet werden. Auf ge-
mischte völkerrechtliche Verträge der 
EU bezogen führt das im Ergebnis da-
zu, dass diese in aller Regel insgesamt 
nach Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG zustim-
mungspflichtig sind, die Zustimmung 
durch die gesetzgebenden Körperschaf-
ten dann aber inhaltlich auf die Sach-
bereiche, die nicht EU-Kompetenz 
sind, begrenzt ist.  
 
Dieses Auseinanderfallen von Zustim-
mungsbedürftigkeit und Zustim-
mungsfähigkeit im Zusammenspiel 
von Art. 59 Abs. 2 GG und Art. 2 Abs. 
1 AEUV mag verwundern. Kritiker 
könnten vorbringen, dass es letztlich 
nicht kontrolliert werden kann, ob ein-
zelne Abgeordnete auf zustimmungsfä-
hige oder nicht in die Zuständigkeit 
Deutschlands fallende Teile eines ge-
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mischten Abkommens bezogen ihre 
Stimme abgeben. Das ist allerdings in 
jedem Gesetzgebungsprozess, der föde-
rale Element enthält, der Fall und inso-
fern nicht ungewöhnlich. Die Legiti-
mation hierzu folgt aus Art. 38 Abs. 1 
S. 2 GG sowie der Notwendigkeit um-
fassender politischer Diskurse, im Bun-
desstaat genauso wie in der Europäi-
schen Union. Einmal mehr zeigt sich 
insofern, dass der politische Rechtsset-
zungsprozess nicht deckungsgleich mit 
dem rechtlich strukturierten Rechtsset-
zungsverfahren ist oder sein muss 
(ausführlich hierzu Tietje, VVDStRL 
66, S. 45 ff.).  
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